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Erwägungen

E. 1.1
Der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (nachfolgend: Beschwerdefüh- rer) ist seit dem
29. September 2009 Mieter einer 4-Zimmerwohnung des Gesuch- stellers und
Beschwerdegegners (nachfolgend: Beschwerdegegner) an der D._____-strasse … in
E._____ (act. 3/2). Der Beschwerdegegner kündigte dem Beschwerdeführer mit Formular
vom 5. Dezember 2023 ordentlich auf den 31. März 2024 (act. 3/6). Diese Kündigung
wurde vom Beschwerdeführer ange- fochten (act. 3/7). Die zuständige Schlichtungsbehörde
befand die Kündigung in ihrem Urteilsvorschlag für gültig und hat dem Beschwerdeführer
eine einjährige Erstreckung des Mietverhältnisses eingeräumt (act. 3/9). Der
Beschwerdeführer hat den Urteilsvorschlag jedoch abgelehnt und Klage eingereicht (act.
3/10–11). Mit Schreiben vom 15. April 2024 wurde der Beschwerdeführer sodann wegen
ausstehender Mietzinse im Umfang von Fr. 4'740.– gemahnt und es wurde ihm eine
30-tägige Zahlungsfrist angesetzt, unter Androhung der ausserordentlichen Kündigung
gemäss Art. 257d OR bei unbenutztem Fristablauf (act. 3/14–3/16). Am 27. Mai 2024
kündigte der Beschwerdegegner das Mietverhältnis unter Hin- weis auf Art. 257d OR
mittels amtlich genehmigten Formular per 30. Juni 2024 (act. 3/17–3/19).

E. 1.2
Mit Eingabe vom 11. Juli 2024 (act. 1) stellte der Beschwerdegegner ein
Ausweisungsbegehren gegen den Beschwerdeführer beim Einzelgericht im sum- marischen
Verfahren des Bezirksgerichts Hinwil (nachfolgend: Vorinstanz) im Ver- fahren um
Rechtsschutz in klaren Fällen. Daraufhin wurde dem Beschwerdegeg- ner mit Verfügung
vom 23. Juli 2024 Frist angesetzt, um für die mutmasslichen Gerichtskosten einen
Kostenvorschuss zu leisten, welcher fristgerecht einging (vgl. act. 7). Gleichzeitig wurde
dem Beschwerdeführer Frist angesetzt, um zum Gesuch Stellung zu nehmen (act. 5). Innert
Frist reichte der Beschwerdeführer ein Schreiben, wonach er "Einspruch" gegen das Urteil
(gemeint die Verfügung) vom 23. Juli 2024 erhebe, sowie diverse Unterlagen (act. 8–10)
ins Recht. Nach ent- sprechender Zustellung an den Beschwerdegegner (act. 12) verzichtete
dieser ausdrücklich auf eine weitere Äusserung (act. 13). Mit Urteil vom 20. August 2024

- 3 - hiess die Vorinstanz das Ausweisungsbegehren gut und verpflichtete den Be-
schwerdeführer, die Mieträumlichkeiten unverzüglich zu räumen und ordnungsge- mäss zu
übergeben, unter Androhung der Zwangsvollstreckung im Unterlas- sungsfall (act. 14 = act.
17 [Aktenexemplar] = act. 19).

E. 1.3
Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit nicht unterzeichneter Eingabe vom 7. September
2024 (Datum Poststempel) rechtzeitig (vgl. act. 15) ein als "Einspruch" bezeichnetes
Rechtsmittel (act. 18), welches angesichts des Streit- werts von weniger als Fr. 10'000.–



(vgl. act. 17 S. 4) als Beschwerde zu behan- deln ist. Die vorinstanzlichen Akten wurden
beigezogen (act. 1–15). Auf die Ein- holung einer Beschwerdeantwort kann verzichtet
werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

E. 2.1
Gemäss Art. 130 ZPO sind dem Gericht in Papierform eingereichte Einga- ben zu
unterzeichnen. Erforderlich ist die eigenhändige Unterschrift. Die Be- schwerde des
Beschwerdeführers stellt mangels Unterschrift keine genügende Eingabe dar. Nachdem, wie
sogleich aufzuzeigen sein wird, der Beschwerde aber ohnehin kein Erfolg bemessen und
darauf nicht einzutreten ist, kann auf die Frist- ansetzung zur Einreichung der Eingabe mit
Originalunterschrift verzichtet werden.

E. 2.2
Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich
unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die
Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit
Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Die Beschwerde erhebende
Partei hat darzulegen, an welchen Mängeln der ange- fochtene Entscheid leidet und aus
welchen Gründen er falsch ist. An die Rechts- mitteleingaben von Laien werden dabei
allerdings nur minimale Anforderungen gestellt. Als Antrag genügt eine Formulierung, aus
der sich mit gutem Willen her- auslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur
Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen
Mängeln der angefochtene Entscheid leidet respektive weshalb der angefochtene Entscheid
nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Sind auch

- 4 - diese Voraussetzungen nicht gegeben, wird auf eine Beschwerde nicht eingetre- ten
(vgl. OGer ZH PF160023 vom 8. Juli 2016 m.w.H.). Neue Anträge, neue Tat-
sachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren aus- geschlossen
(Art. 326 Abs. 1 ZPO).

E. 2.3
Der Beschwerdeführer erhebt "Einsprache" gegen den vorinstanzlichen Entscheid und
macht geltend, er sei nach wie vor der Meinung, es handle sich um eine
Schikane-Kündigung. Nachdem er die Miete im Jahr 2023 aufgrund einer
Konkurseröffnung nicht habe bezahlen können, habe er am Schluss alles auf ein- mal
bezahlt, durch den Dauerauftrag sogar eine Monatsmiete zu viel. Deshalb seien bei der
(wohl erneuten) Kündigung nur zwei Mietzinse ausstehend gewe- sen. Er sei ausserdem nie
wegen Gewalttätigkeiten verurteilt worden, zwei ent- sprechende Strafanzeigen seien
wieder zurückgezogen worden. Schliesslich wür- den seit der Schlichtungsverhandlung
Briefe aus seinem Briefkasten verschwin- den und er würde von anderen Mietern
terrorisiert werden (act. 18). Damit ver- langt der Beschwerdeführer zwar zumindest
sinngemäss die Aufhebung des vor- instanzlichen Entscheids, allerdings handelt es sich
allesamt um neue und damit verspätete Vorbringen (vgl. E. 2.2. hiervor). Es fehlt deshalb an
einer hinreichen- den Begründung der Beschwerde, weshalb darauf nicht einzutreten ist.

E. 2.4
Selbst wenn die neuen Vorbringen zu berücksichtigen wären, würde sich am Ausgang des
Verfahrens nichts ändern. Die rudimentären Ausführungen des Beschwerdeführers scheinen
sich fast ausschliesslich auf die erste ordentliche Kündigung vom 5. Dezember 2023 (vgl.



act. 3/6) und das darauf folgende Schlichtungsverfahren zu beziehen. Der
Beschwerdeführer bestreitet dagegen nicht die Gültigkeit der Zahlungsverzugskündigung
vom 27. Mai 2024 (vgl. act. 3/17), gestützt auf welche das Ausweisungsbegehren
gutgeheissen worden ist. Diesbezüglich führt der Beschwerdeführer lediglich aus, es seien
nur zwei Mietzinse ausstehend gewesen, was allerdings an der Zulässigkeit einer Kündi-
gung gestützt auf Art. 257d OR nichts ändern würde. Insofern der Beschwerde- führer mit
seiner Aussage, dass Briefe aus seinem Briefkasten verschwinden wür- den, geltend
machen wollte, dass er die Kündigung vom 27. Mai 2024 nicht erhal- ten hätte, so ergibt
sich deren Zustellung am 29. Mai 2024 in Anwendung der ab-

- 5 - soluten Empfangstheorie indes aus act. 3/19. Insgesamt ist den Ausführungen des
Beschwerdeführers nicht zu entnehmen, inwiefern die Voraussetzungen für eine
Ausweisung im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen nicht erfüllt sein sollten.

E. 3
Ausgangsgemäss wird der Beschwerdeführer für das zweitinstanzliche Verfahren
kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 9'480.– ist
die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2
i.V.m. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 450.– festzusetzen.
Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen; dem Beschwerde- führer nicht, weil er
unterliegt, dem Beschwerdegegner nicht, da ihm keine Um- triebe entstanden sind, die zu
entschädigen wären. Es wird beschlossen:
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